
Änderungs- und Ergänzungsvereinbarung vom 15.07.2023 

 
Zwischen 

  
AOK Baden-Württemberg 

Presselstraße 19, 70191 Stuttgart 
vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Johannes Bauernfeind 

(„AOK“) 
 

 
 

HÄVG Hausärztliche Vertragsgemeinschaft AG 
Edmund-Rumpler-Straße 2, 51149 Köln  

vertreten durch den Vorstand Dr. Axel Wehmeier und Martina Simon  
(„HÄVG“) 

 

 
 

MEDIVERBUND AG 
Liebknechtstraße 29, 70565 Stuttgart 

vertreten durch die Vorstände Frank Hofmann und Dr. Wolfgang Schnörer 
(„MEDIVERBUND“) 

 
 

Deutscher Hausärzteverband Landesverband Baden-Württemberg e.V.  
Kölner Straße 18, 70376 Stuttgart 

vertreten durch die Vorständinnen Prof. Dr. med. Nicola Buhlinger-Göpfarth 
und Dr. med. Susanne Bublitz 

(„Hausärzteverband Baden-Württemberg“) 
 
 
 

MEDI Baden-Württemberg e.V. 
Liebknechtstraße 29, 70565 Stuttgart 

vertreten durch den Vorsitzenden Dr. med. Norbert Smetak  
(„MEDI e.V.“) 

 
 

und  

 
BVKJ-Service GmbH 

Mielenforster Straße 4, 51069 Köln 
vertreten durch die Geschäftsführerin Anke Emgenbroich  

(„BVKJ-Service GmbH“) 
 

(einzeln oder gemeinsam auch „Vertragspartner“)  
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1. Vertragsanpassungen zum HZV-Vertrag 

 

 

Präambel 

Zwischen den oben genannten Vertragspartnern wurde mit Datum vom 08.05.2008 ein Vertrag 
zur Durchführung einer Hausarztzentrierte Versorgung gemäß § 73b SGB V („HZV-Vertrag“) 
geschlossen. Die Vertragspartner sind sich einig, dass nachfolgende Anpassungen und Ergän-
zungen im HZV-Vertrag und seinen Anlagen notwendig sind. 
 
 

§ 1 

Anpassung des Hauptvertrages 

 
Mit Wirkung zum 01.07.2023 wird § 9 Abs. 1 Satz 3 wie folgt ergänzt: 

„Vor Erklärung der Teilnahme wird der Versicherte über den Inhalt des AOK-Hausarzt-

programmes und gemäß § 295a SGB V umfassend über die vorgesehene Datenüber-

mittlung und zum Datenschutz gemäß Anlage 7 (Teilnahmebedingungen HZV-Versi-

cherte) informiert und erhält diese Information schriftlich oder elektronisch durch den 

HAUSARZT.“ 

 

§ 2 

Anpassung der Anlage 6: Prozessbeschreibung Hausarzt 

Mit Wirkung zum 01.07.2023 werden folgende Anpassungen vorgenommen: 
 

(1) Abschnitt 2.1.1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Patient erklärt in der HAUSARZT-Praxis seine Teilnahme am AOK-HausarztPro-

gramm. Der HAUSARZT markiert in der Vertragssoftware den Patienten als potenziellen 

HZV-Versicherten und stellt die zwei Exemplare der Teilnahmeerklärung in Papierform 

oder elektronisch zur Unterschriftsleistung zur Verfügung.“  

(2) Abschnitt 2.1.1 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„Vor Unterzeichnung der Teilnahmeerklärung durch den Patienten wird der Versicherte 
durch den HAUSARZT über den Inhalt des AOK-HausarztProgrammes und gemäß 

§ 295a SGB V umfassend über die vorgesehene Datenübermittlung gemäß Anlage 7 

Anhang 2 (Merkblatt zum AOK-HausarztProgramm für Versicherte der AOK Baden-

Württemberg) informiert und erhält diese Information schriftlich oder elektronisch durch 

den HAUSARZT.“ 

(3) Abschnitt 2.1.1 Satz 8 wird wie folgt neu gefasst: 

„Ein Exemplar der unterzeichneten Teilnahmeerklärung „AOK HausarztProgramm“ hän-
digt der HAUSARZT dem Versicherten aus oder stellt sie elektronisch zur Verfügung.“ 



Änderungs- und Ergänzungsvereinbarung vom 15.07.2023 zum Vertrag über die Hausarztzentrierte 
Versorgung in Baden-Württemberg gemäß vom 08.05.2008 i.d.F. vom 01.04.2023 

 

Seite 3 von 6 

§ 3 

Anpassung der Anlage 7 Anhang 1: Teilnahmeerklärung Versicherte 

Mit Wirkung zum 01.07.2023 wird die Anlage 7 Anhang 1 entsprechend der beiliegenden Fas-

sung geändert. 

 

§ 4 

Anpassung der Anlage 7 Anhang 2: Merkblatt zum AOK-HausarztProgramm 

Mit Wirkung zum 01.07.2023 wird Anlage 7 Anhang 2 entsprechend der beiliegenden Fassung 

geändert.  

§ 5 

Anpassung der Anlage 12: Vergütung und Abrechnung 

Mit Wirkung zum 01.10.2023 wird in Abschnitt I die HZV-Vergütungsposition „PraCMan“ in der 

Spalte Vergütungsregeln Satz 1 neu gefasst:  

„Die PraCMan-Pauschale wird einmal pro Abrechnungsquartal vergütet, sofern es sich 

um einen von der AOK im Rahmen eines Patientenanschreibens vorausgewählten 

PraCMan-fähigen Patienten handelt und die Leistung erbracht und abgerechnet wurde.“ 

 

§ 6 

Anpassung der Anlage 12 Anhang 8: Nutzungsbestimmungen VERAHmobil 

Mit Wirkung zum 01.07.2023 wird in Kapitel „Vergütung im Rahmen der HZV-Abrechnung“ 
Satz 5 wie folgt neu gefasst: 

„Beispiel:  Beginn des Leasingvertrages: 15.09.2013  

Ende des Leasingvertrages: 14.09.2016 

Auszahlung des Zuschlages VERAHmobil:  

Abrechnung QIII/13 bis einschl. Abrechnung QII/2016 (=12 Quartale).“ 

 

§ 7 

Anpassung der Anlage 12 Anhang 10: PraCMan 

Mit Wirkung zum 01.10.2023 wird die Anlage 12 Anhang 10 entsprechend der beiliegenden 

Fassung geändert. 
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§ 8 

Anpassung der Anlage 12 Anhang 10a: CovidCare 

Mit Wirkung zum 01.10.2023 wird die Leistung CovidCare gemäß Anlage 12 Anhang 10a bis 

zum 31.12.2024 verlängert. 

 

§ 9 

Aufnahme der Anlage 12 Anhang 16: Klimaresiliente Versorgung 

Mit Wirkung zum 01.07.2023 wird die Anlage 12 Anhang 16 entsprechend der beiliegenden 

Fassung aufgenommen. 

 

Anlagenverzeichnis: 

1. Hauptvertrag 

2. Anlage 6: Prozessbeschreibung Hausarzt 

3. Anlage 7 Anhang 1: Teilnahmeerklärung Versicherte 

4. Anlage 7 Anhang 2: Merkblatt zum AOK-HausarztProgramm 

5. Anlage 12: Vergütung und Abrechnung zum Stand 01.10.2023 

6. Anlage 12 Anhang 8: Nutzungsbestimmungen VERAHmobil 

7. Anlage 12 Anhang 10: PraCMan 

8. Anlage 12 Anhang 10a: CovidCare 

9. Anlage 12 Anhang 16: Klimaresiliente Versorgung 

 

 

2. Vertragsanpassungen zum HZV-Vertrag (Pädiatrie Modul) 

 
Präambel 

 

Um den spezifischen Belangen der kinder- und jugendärztlichen Versorgung innerhalb 

der Hausarztzentrierten Versorgung Rechnung zu tragen, wurde zum 01.07.2013 ein 

Versorgungsmodul für Kinder- und Jugendärzte eingeführt. Die Vertragspartner sind 

sich einig, dass nachfolgende Anpassungen und Ergänzungen im Pädiatrie Modul und 

seinen Anlagen notwendig sind. 
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§ 1 

Anpassung der Anlage 7a: Merkblatt zum AOK-HausarztProgramm für die kinder- und 

jugendärztliche Versorgung von Versicherten 

Mit Wirkung zum 01.07.2023 wird das Merkblatt entsprechend der beiliegenden Fassung ge-

ändert.   

§ 2 

Anpassung der Anlage 12a zum 01.10.2023 

Mit Wirkung zum 01.10.2023 wird die Vergütungsanlage des HZV-Vertrages (Pädiatrie-Modul 

– Anlage 12a) angepasst. Der SOPASS-Zuschlag in Höhe von 5 EUR wird auf 10 EUR ange-

hoben. 

 

§ 3 

Anpassung von Anhang 6 zu Anlage 12a zum 01.10.2023 

Mit Wirkung zum 01.10.2023 wird der Anhang 6 zu Anlage 12a angepasst, da der SOPASS-

Zuschlag in Höhe von 5 EUR auf 10 EUR erhöht wird. 

 

§ 4 

Aktualisierung von Anhang 7 zu Anlage 12a 

Aufgrund der Verlängerung des Innovationsfondsprojekts STARKIDS, wird nach Abstimmung 

mit den Projektpartnern der Anhang 7 zur Anlage 12a durch die beiliegende Fassung ersetzt. 

Der Interventionszeitraum unter Abschnitt III war bisher vom 01.03.2022 bis zum 30.09.2023 

und wird bis 30.06.2024 verlängert. 

 

Anlagenverzeichnis: 

1. Anlage 7a: Merkblatt zum AOK-HausarztProgramm für die kinder- und jugendärztliche 

Versorgung von Versicherten 

2. Anlage 12a: Vergütung und Abrechnung 

3. Anlage 12a Anhang 6: SOPASS  

4. Anlage 12a Anhang 7: STARKIDS 
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Stuttgart, den 15.07.2023 
 
 
 
 
 
 
AOK Baden-Württemberg 
Jürgen Graf 
 

 HÄVG AG 
Dr. Axel Wehmeier  
Martina Simon 

 
 
 
 
 

  

   
Deutscher Hausärzteverband 
LV Baden-Württemberg 
Prof. Dr. med. Nicola Buhlinger-Göpfarth 
Dr. med. Susanne Bublitz 

 MEDI Baden-Württemberg e.V. 
Dr. med. Norbert Smetak  

 
 
 
 
 

  

   
MEDIVERBUND AG 
Frank Hofmann 
Dr. Wolfgang Schnörer 

 BVKJ-Service GmbH 
Anke Emgenbroich 

 

 


